
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/2/20 2002/06/0198
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.2003

Index

L80007 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Tirol

L82000 Bauordnung

L82007 Bauordnung Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Tir 2001 §25 Abs3 lita;

BauRallg;

ROG Tir 2001 §38 Abs1 litd;

ROG Tir 2001 §38 Abs2;

Rechtssatz

Dem Beschwerdeführer kommt ein Nachbarrecht in Bezug auf die Widmung "allgemeines Mischgebiet" insoweit zu, als

in § 38 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 Tir ROG 2001 für bestimmte näher angeführte Gebäude ein Immissionsschutz statuiert

ist.

Schlagworte

Baurecht Nachbar Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Schutz vor

Immissionen BauRallg5/1/6
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